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alſo die Pönitentin nicht wenigſtens ernſtlich erſprach, die katho
liſche Erziehung der Kinder nach Kräften zu bewerkſtelligen und
das gegebene Aergerniß des Eheabſchluſſes vor dem minister ACa-
OIICUS wieder aufzuheben und gutzumachen, C die Ehe auch
vor dem katholiſchen Prieſter abzuſchließen, 0 offenbar der
er Beichtvater Recht, enn ihr die Abſolution verweigerte.
Der zweite Beichtvater aber, welcher die Verhältniſſe der Pönitentin
kannte und ohnehin zufällig und außer der El wußte, daß ſie
in ihrer etzten Beicht ni abſolvirt wurde, 0 allen Grund
zum Zweifel, ob EL die Pönitentin abſolviren könne. Dieſen Zweifel
konnte eine Frage und die Antwort der Pönitentin, daß ſie Iim
vorigen ahre die Oſtereommunion empfangen habe, nicht löſen;
denn einmal war ETL moraliſch vom Gegentheil überzeugt, und dann
konnte die Oſterecommunion auch eine ſacrilegiſche geweſen ſein. Er
konnte und mu hier direct die rage nach der Kindererziehung
und nach der lutheriſchen Copulation ſtellen, eventuell darnach,
was ihr der frühere Beichtvater ierüber anbefohlen und 8 ſie
ſelbſt in dieſer Angelegenheit bisher gethan habe oder un olle
avon erſt hing ſeine Entſcheidung ab, ob ihr die Abſolution
ertheilen oder erſt weitere Schritte ihrerſeits. abwarten, die
Abſolution verſchieben oder verweigern olle Der betreffende El
Qater hat alſo in dieſer Angelegenheit nicht richtig gehandelt. Da
nun der Beichtvater die hat, auch die ohne eine
gemachten Fehler In der 1  en El wieder gut machen, ſo
muß EU, wenn die Pönitentin wieder 3u ihm kommt, die noth
wendigen Fragen ſtellen und ſie anhalten, ihren Verpflichtungen
nachzukommen, eventuell ihr die Abſolution verweigern.

ürzburg. Univerſitäts⸗Profeſſor Dir 0E  2 —
IIIL (Brandſtiftung und Brand⸗ Verſicherungs⸗anſtalt Reſtitution an die ere. Brandſtiftung,

durch den Richter als declarirt war, Urde nach dem
Decretalenrecht mit der größeren Excommunication 8. E  1  L
deren Abſolution dem apoſtoliſche tuhl reſervirt blieb

39) antwortet Clemens III auf die Anfrage: An
H1 808 Ssunt A Sedem apostolicam destinandi, qul IN CanOenl

incidentes mnjiciunt IN Clerieos viOlentas t utrUuM
possint AD adem sententia NiSi Der Romanum Pontificem libe-
rari 7 Fraternitati tuae Aliter respondemus. quod IIOII Solum
qui IN Clericos temerarias AlluS injiciunt. 86d etiam incen-
diarii, 4u 8SUn PeLl écCClesiae sententiam publicati, DPTO Ab-
SOlutionis benefieio a0 ApoOstolieam III 8unt InlttendI

Da In der Conſtitution Apostolicae Sedis von Pius
vom Jahre 1869 die auf öffentliche und geri declarirte rand⸗
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ſtiftung gelegte Cenſur nicht mehr aufgezählt wird, ſo iſt die An⸗
nahme berechtigt, daß dieſelbe anfort aufgehoben iſt (nae Derpetuo

Ut t qulbuscunque (ehn—valitura Constitutione decernimus,
Suris guꝗae Der modum atae sententiae soque facto 1-
(urrendae hactenus impositae sunt, nonnisi I1Ilae, EE II hae
IDSA Constitutione inserimus. 609uE modo —4u inserimus, r1obur
xinde habeant). Mit der Beſeitigung der dem Papſte reſervirten
Excommunication hat auch die nde der Brandſtiftung aufgehört,
In Bezug auf die ſacramentale Losſprechung ein päpſtlicher Reſer⸗
vatfall zu ſein, da ſie nicht jenen ünden 30 deren ſacra⸗CRöNRNN3.S
mentale Losſprechung ohne Cenſur dem eiligen ater reſervirt iſt
(A Konings, theol moralis II II. 1400 138

Der Brandſtifter muß auf den Ite ungerechter Be
ſchädigung hin un der Weiſe Reſtitution leiſten, daß EL Allen, die
von ihm ungere beſchädigt wurden, den ihnen zugefügten Schaden
Im vollen Umfang erſetzt und vergütet. Das ecretalenrecht ent
hält folgende dem Pönitentiale Romanum entnommene Beſtimmung:
Si guis domum Vel ArEA! cujusquam incenderit vOluntarie,
süublata t incensa O0mnia restituat Et tres poeniteat.
V 36) Zu jenen, we vom Bran  ifter ungere geſchädigt
worden und eßwegen auf adenerſatz gerechten Anſpruch aben,
gehören auch olche die vertragsmäßig ver ſind, die durch
Brand direct und Unmittelbar Verunglückten eilweiſe oder vollCCCCCTNC ſtändig chadlos zu halten. Hier ommen zu nächſt die ran
aſſecuranzen Iu Betracht, Geſell

Aften die verpflichtet ſind, die
Brandſchäden der In ihr verſicherten Mitglieder nach Maßgab
thre Beitrages 3u en

Brandaſſecuranzen ſind Privatgeſellſchaften, die als vomnt Geſetz anerkannte Vereine corporative E  E, darunter das Recht,
Eigenthum Im Sinne von Privateigenthum erwerben und4 14 beſitzen U W., zu eigen aben; ſie tehen Unter dem Schutz, viel⸗
fach auch Uunter der Leitung des Staates, ohne eßwegen Staats⸗
anſtalten Im eigentlichen Sinne ſein; das In ihren Vereinséaſſen
vorhandene und für ihre Zwecke verfügbare Vermögen, durch die
einbezahlten eiträge ihrer Mitglieder angeſammelt, iſt nicht Staats.
gut, ondern Privateigenthum der auf Gegenſeitigkeit gegründeten
Geſellſchaft; müſſen ſie Brandſchäden ihrer Mitglieder gut machen,
dann en ſie dieſelben mit ihrem Privatvermögen, nicht mit Staats
gut; werden ſie In ungerechter Weiſe Ar Bezahlung veranlaßt und bei⸗
gezogen, dann ird ihr Privatvermögen ungere angegriffen und
beſchädigt. Reſtitutionen, die auf run von ungerechter rand⸗
ſtiftung die durch ſie beſchädigte Brandaſſecuranz zu leiſten ſind,
können deßhalb zweckentſprechend nd wirkſam nicht in die Staats
caſſe einbezahlt, ondern müſſen der Brandaſſecuranz zugefthr werden.
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Die königl. Brandverſicherungs⸗Kammer der uim König⸗
reiche Bayern beſtehenden Brand⸗Verſicherungsanſtalt hat Oe
bber 1883 an das erzbiſchöfliche Ordinariat München Freiſing über
die an die genannte U  0 zu leiſtende Reſtitution ein vertrau  2
liches Schreiben gerichtet. Da die darin enthaltenen practiſchen
Winke nicht bloß für Bayern, ſondern auch für andere Länder Iin
gleicher Weiſe beachtenswerth ſind,‚ ſoll der Ortlau: desſelben, ſo
weit eS allgemeines Intereſſe hat, für die Leſer der Quartalſchrift

verdenhier beigefügt  N. 390 München, den October 1883
Königl Brandverſicherungs-Kammer.

Schädigungen des Staates oder der Staatscaſſe werden Unter
der wirkungsvollen Einflußnahme der Geiſtlichkeit Ufig dadurch
gut gemacht, daß der Betheiligte einen dem zugefügten Schaden
entſprechenden Betrag von bayeriſchen Staatsobligationen, bayeriſchen
rief⸗ oder bayeriſchen tempelmarken erwirbt und vernichtet.

QAmi iſt das Geheimniß vollſtändig gewahrt ud der
bayeriſchen Staatscaſſe Erſatz geleiſtet.

Dieſes Syſtem des Rückerſatzes iſt aber bei den Brand
ſtiftungen nicht ausführbar. Die Brand⸗Verſicherungsanſtalt für
Gebäude iſt nämlich keine Staatsanſtalt, ondern eine vom Staate
geleitete Gegenſeitigkeitsanſtalt, we die Brandſchäden aus den
von den Verſicherten einbezahlten Beiträgen deckt Erſatzpoſten für
verurſachte Brände können aher wirkſam nicht In die Staatscaſſe,
ondern In die von der königl. Brandverſicherungs⸗Kammer geleitete
Anſtaltscaſſe abgeführt werden

Wenn, wie chon öfter vorgekommen, die Einſendung die
Brandverſicherungs⸗Kammer un gewöhnlichen; uneingeſchriebenen

Als dasBriefen erfolgt, eſteht große Gefa  E  95* der Verſchleppung.
Zweckmäßigſte erachten wir, derartige Helder etwa unter Vermitt
lung der Herren Seelſorger durch Poſtanweiſungen an die königl.
Brandverſicherungs⸗Kammer gelangen 3u laſſen vor der Ein ſendung
aber der Kammer In wenigen Zeilen ohne Nennung von Namen
Mittheilung machen. Die Brandverſicherungs⸗Kammer wird
dann die Verrechnung des etrages ofort verfügen und dem Ein
ſender den Empfang beſcheinigen.

Dieſes mo der einfachſte und empfehlenswertheſte Weg ſein
Es bedarf wohl kaum der gleichwohl hier ausdrücklich aus

geſprochenen Verſicherung, daß In derartigen Fällen jede Nach
forſchung nach dem Erſatzleiſtenden unterbleibt— 614 —

4. Die königl. Brandverſicherungs⸗Kammer der im König⸗

reiche Bayern beſtehenden Brand⸗Verſicherungsanſtalt hat am 17. Oc⸗

tober 1883 an das erzbiſchöfliche Ordinariat München⸗Freiſing über

die an die genannte Anſtalt zu leiſtende Reſtitution ein vertrau⸗

liches Schreiben gerichtet.

Da die darin enthaltenen practiſchen

Winke nicht bloß für Bayern, ſondern auch für andere Länder in

gleicher Weiſe beachtenswerth ſind, ſoll der Wortlaut desſelben, ſo

weit es allgemeines Intereſſe hat, für die Leſer der Quartalſchrift

werden.

hier o9e9e

9.

München, den 17. October 1883.

Königl. Brandverſicherungs-Kammer.

Schädigungen des Staates oder der Staatscaſſe werden unter

der wirkungsvollen Einflußnahme der Geiſtlichkeit häufig dadurch

gut gemacht, daß der Betheiligte einen dem zugefügten Schaden

entſprechenden Betrag von bayeriſchen Staatsobligationen, bayeriſchen

Brief⸗ oder bayeriſchen Stempelmarken erwirbt und vernichtet.

Damit iſt das Geheimniß vollſtändig gewahrt und der

bayeriſchen Staatscaſſe Erſatz geleiſtet.

Dieſes Syſtem des Rückerſatzes iſt aber bei den Brand⸗

ſtiftungen nicht ausführbar.

Die Brand⸗Verſicherungsanſtalt für

Gebäude iſt nämlich keine Staatsanſtalt, ſondern eine vom Staate

geleitete Gegenſeitigkeitsanſtalt, welche die Brandſchäden aus den

von den Verſicherten einbezahlten Beiträgen deckt. Erſatzpoſten für

verurſachte Brände können daher wirkſam nicht in die Staatscaſſe,

ſondern in die von der königl. Brandverſicherungs⸗Kammer geleitete

Anſtaltscaſſe abgeführt werden.

Wenn, wie ſchon öfter vorgekommen, die Einſendung an die

Brandverſicherungs-Kammer in gewöhnlichen, uneingeſchriebenen

Als das

Briefen erfolgt, beſteht große Gefahr der Verſchleppung.

Zweckmäßigſte erachten wir, derartige Gelder etwa unter Vermitt⸗

lung der Herren Seelſorger durch Poſtanweiſungen an die königl.

Brandverſicherungs⸗Kammer gelangen zu laſſen, vor der Ein ſendung

aber der Kammer in wenigen Zeilen ohne Nennung von Namen

Mittheilung zu machen.

Die Brandverſicherungs-Kammer wird

dann die Verrechnung des Betrages ſofort verfügen und dem Ein⸗

ſender den Empfang beſcheinigen.

Dieſes möchte der einfachſte und empfehlenswertheſte Weg ſein.

Es bedarf wohl kaum der gleichwohl hier ausdrücklich aus⸗

geſprochenen Verſicherung, daß in derartigen Fällen jede Nach⸗

forſchung nach dem Erſatzleiſtenden unterbleibt ...

Univ.⸗Profeſſor Dr. Joh. Wirthmüller.

ö München.Univ.⸗Profeſſor Dir o Wirthmüller.München.


